
BESCHWERDEKAERN BOARDS OF APPEAL OF 
	

CHAMBRES DE RECOURS 
DES EUROPAISCHEN 	THE EUROPEAN PATENT 

	
DE LSOFFICE EUROPEEM 

PATENTANTS 	 OFFICE 
	

DES BREVETS 

Iriternor Verteilerschlüaael: 
I I  VerOffentlichung im AB1. 
I J An Vorsitzende und Mitglieder 
IX) An Vorsitzende 

E N T S CUE I D U N G 
vom 29. März 1994 

Boschwerde-Aktenzoichen: 	T 0191/91 - 3.2.1 

Anxneldenuinmer: 	 85100762.5 

Veröffentlichunganuxnmer: 	0150824 

IPC: 	 F16F 13/00, B60K 5/12 

Verfahrenssprache: 	 DE 

Bezeichnung der Erfindung: 
Zweikarnmer-Motorlager mit hydraulischer Darnpfung 

Patent inhabor: 
METZELER GrnbH 

Einaprachender: 
Boge GrnbH 
Continental Gummi-Werke AG 

Stichwort: 

Relevante Rechtsnormen: 
EPU Art. 56 

Schlagwort: 
"Erfinderische Tatigkeit (nein)" 

Zitierte Entscheidungen: 

Orient ierungsatz: 

Zç1( 

4 



Europlsches 
	

European 	 Office europen 
Patentamt 
	

Patent Office 	des brevets 

Beschwerdekammem 	Boards of Appeat 	 Chambres de recours 

AktQuzoichQn: T 0191/91 - 3.2.1 

ENTSCHEIDUNO 
der Tachniachan B.achwerdskazer 3.2.1 

vom 29. März 1994 

seachwerdeführer: 	Continental Gummi-Werke Aktiengesellschaft 
(Einsprechender 02) Postfach 1 69 

D - 30001 Hannover (DE) 

Vertreter: 	 - 

v.rfahrens- 	 Boge GmbH 
beteiligter: 	 Bogestrae 50 
(Ein:prEchender 01) 	D - 53783 Eitorf (DE) 

Vertreter: 	 - 

Beschwerdegegner: 	METZELER Gesellschaft mit beschránkter Haftung 
(Patentinhaber) 	Gneiseriaustrage 15 

D - 80992 München (DE) 

Vertreter: 	 Michelis, Theodor, Dipl.-Ing. 
Seibert + Michelis 
Tattenbachstrage 9 
D - 80538 MQnchen (DE) 

Angefochtena Entscheidung: Entacheidung der Einapruchsa.bteilung des 
Europäischen Patentamta vom 
14. November 1990, mit schriftlicher 
Begr(lndung zur Post g.g.bsn am 
7. Januar 1991, mit 4cr die Einaprüche gegen 
das europäische Patent Nr. 0150824 aufgrund 
des Artikels 102 (2) EPU zuruckgewiesen 
worden sind. 

Zusa.ztmenaetzung der Kaer: 

Vorsitzender: 	F.A. Gumbel 
I4itgliedsr: 	F.J. Prols 

B.J. Schachenznann 



-1- 
	 T 0191/91 

Sachverhalt und Anträge 

Auf die am 25. Januar 1985 angemeldete und am 

7. August 1985 verOffentlichte europàische Patent-

anmeldung Nr. 85 100 762.5 wurde am 19. Oktober 1988 das 

europaische Patent Nr. 0 150 824 erteilt. 

Die von der BeschwerdefQhrerin (Einsprechenden II) und 

der weiteren Verfahrensbeteiligten (Einsprechenden I) am 

17. Juli bzw. 18. M.rz 1989 gegen das Patent eingelegten, 

im wesentlichen auf den Einspruchsgrund gemaf. 

Artikel 100 a) EPU gestützten EinsprUche wurden mit der 

Entscheidung der Einspruchsabteilung in der mQndlichen 

Verhandlung vom 14. November 1990, mit schriftlicher 

Begrundung zur Post gegeben am 7. Januar 1991, 

zurQckgewiesen. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin unter 

gleichzeitiger Bezahiung der BeschwerdegebQhr am 

1. Mrz 1991 Beschwerde eingelegt. Am 13. Mai 1991 wurde 

die BeschwerdebegrQnduflg eingereicht, in der im 

wesentlichen die unter anderem schon im Einspruchs-

verfahren behandelten Druckschriften 

D4: 	JP-A-58-072 741 und 

D7: 	EP-A-0 040 290 (entsprechend der in der 

BeschreibungSeiflleitUflg gewürdigten DE-A-

3 019 337) 

wieder aufgegriffen wurden. Auferdem wies die 

BeschwerdefQhrerifl erneut auf das Hydrolager für den 

"1983 in Serie gegangenen neuen Opel-Rekord Typ-Il" hin, 
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das vor dem Prioritàtstag des angefochtenen Patents von 

alien narnhaften Hydrolager-Herstellern nach Vorgaben der 

Firma Opel entwickelt worden sei. 

Im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat die 

Beschwerdeführerin erstmals auf folgende Dokuxnente 

verwiesen: 

Verkielnerte Kopie einer Zeichnung der Firma Opel 

aus dem Jahre 1981 (Zeichnungs-Nr. 90168887), 

MTZ Motortechnische Zeitschrift 44 (1983) 1, 

Seiten 25 und 26. 

In einem Bescheid der Beschwerdekarnmer wurde den 

Beteiligten unter anderem mitgeteilt, daE die zum 

Hydrolager des PKW Opel-Rekord genannten Langen- und 

Volurnenangaben mit den entsprechenden, aus der 

Druckschrift D7 entnehmbaren Werten Ubereinstirnrnen und 

dag sich bei einer Anwendung der Lehre nach der 

Druckschrift D4 auf das Lager nach der Druckschrift D7 

die beanspruchten Lngen- und Vo1umenverh1tnisse in etwa 

ergeben dQrften. 

Am 29. Mrz 1994 wurde vor der Beschwerdekarnrner mündlich 

verhandeit. 

Die Beschwerdeführerin urid die weitere Verfahrens- 

beteiligte beantragten die Aufhebung der angefochtenen 

Entscheidung und den Widerruf des Patents und stützten 

ihren Antrag im wesentlichen auf folgende Argumente: 

Die Druckschrift D4 beziehe sich ganz ailgemein auf 

hydrodynamisch gedmpfte Motorlager, bei denen parallel 

geschaltete CJberstr6mkan.1e im I-iinblick auf Kanallange 

und Durchmesser derart unterschiedlich ausgestaltet 
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seien, daS das gewünschte Ergebnis, eine Verbreiterung 

des Resonanzbereichs, erreicht werde. Nachdem dem 

Fachrnann gerade und wendelfOrmige Uberstr6mkan1e bekannt 

gewesen seien, umfasse die Lehre nach der D4 indirekt 

sowohi die Anwendung von geraden als auch von wendel- 

- 	 fOrrnigen UberstrOmkanálen, die riach dem Prinzip der 

Viskosittsdampfung bzw. der Tragheitsdmpfung arbeiten. 

Beirn Festlegen einer gewUnschten Breite des Dampfungs-

bereichs komrne man dañn zwangs1ufig zu einer Ausfuhrung, 

bei der ein UberstrOrnkanal ein Langen-Durchmesser-

Verhältnis aufweise, das eine Trgheitsdäinpfung bewirke, 

whrend der andere UberstrOmkanal noch im Bereich der 

Viskositatsdampfung arbeite. Die Anwendung der Lehre nach 

der D4, d. h. das Anordnen eines zusãtzlichen UberstrOrn-

kanals, bei einem Lager nach der D7, fQhre automatisch zu 

den weiterhin im Anspruch 1 des angefochtenen Patents 

aufgeführten Langen- und Volumenverhàltnissen der 

Uberstr6mkan1e. Die Nennung der Dokumente D9 und D10 

sowie das Beweisangebot für die Of fenkundigkeit des in 

der D9 gezeigten Hydrolagers ("Vorbenutzung" Opel/Rekord) 

seien lediglich zum Nachweis dafUr erfolgt, dag die der 

D7 entnehrnbaren Abmessungen den tatsàchlichen Mafen der 

im Opel-Rekord vorbenutzten Hydrolager entsprechen. Die 

beanspruchte Lehre sei also für einen Fachmann 

naheliegend gewesen. 

VII. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die 

Beschwerde zurQckzuweisen. 

Zur StQtzung ihres Antrags trug sie im wesentlichen 

folgendes vor: 

Die Druckschrift D4 betreffe nur Hydrolager mit 

Viskositatsdampfung, denn die UberstrOrnOffnungen seien in 

der Figur 3 als Düsen dargestelit. Die in den Figuren 1 
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und 2 der D4 gezeigten Kurven lie1,en nicht erkennen, da1, 

bei dem bekannten Dämpfer die Amp1itudendmpfung entzerrt 

werde, wie dies in der Figur 4 des angefochtenen Patents 

gezeigt sei. Diese Wirkung kOnne nur dann auftreten, wenn 

eine der UberstrOrnOffnungen nach dern Prinzip der 

Trgheitsdãmpfung und die andere nach dem Prinzip der 

Viskosittsdãinpfung arbeite. Bei der D4 wurden die beiden 

DQsen nach dern Prinzip der Viskositatsdarnpfung und 

foiglich unabhangig voneinander arbeiten; dies sei beim 

angefochtenen Patent nicht der Fall. Weiterhin sei bei 

der D4 auch nicht erkennbar, ob es sich bei der Kurve a) 

in der Figur 1 urn eine HUllkurve für alle Amplituden oder 

nur urn eine Kurve für eine einzige Amplitude der zu 

darnpfenden Schwingungen handle. Bei dern Dainpfer nach der 

D7, der mit einem wendelfOrmigen UberstrOmkanal und 

foiglich mit Tragheitsdampfung arbeite, sei eine 

gitterfOrmige Zwischenplatte vorgesehen, in der eine 

begrenzt bewegliche elastische Membran geführt sei. Würde 

man bei der D7 eine zus.tz1iche Düse vorsehen, was an 

sich durch die D4 noch gar nicht nahegelegt sei, dann 

kOnnte auch aufgrund der Beweglichkeit der Mernbran keine 

zusãtzliche Darnpfungswirkung auftreten. Auch seien dann 

die beanspruchten Làngen- und Volumenverháltnisse nicht 

gegeben. Es treffe zwar zu, dag die Abmessungen des 

Dämpfers nach der D7 den Abmessungen der Dãrnpfer nach den 

Dokumenten D9 und D10 entsprchen und somit eine 

Kornbination einer wendelfOrmigen UberstrOrnOffnung nach 

der D7 mit einer die Platte senkrecht durchdringenden 

Düse zu den beanspruchten Verhâltnissen fUhren würde, 

jedoch ware es konstruktiv gar nicht mOglich, aufgrund 

der gitterformigen Plattenausbildung bei der D7 eine 

zusatzliche, durch die gesamte Dicke der Platte 

verlaufende UberstrOmOffnung anzubringen. Aus diesen 

GrQnden sei es für einen Facbxnann nicht naheliegend 

gewesen, das aus der D4 bekannte Prinzip der Parallel-

anordnung einer zus.tzlichen in bezug auf Durchrnesser und 

Lange unterschiedlich bernessenen UberstrOmOffnung bei 
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einern Dampfer mit einer wendelformigen Uberstrorrtoffnung 

nach der D7 anzuwenden. 

VIII. Der in der erteilten Fassung geltende Anspruch 1 hat 

folgenden Wortlaut: 

"Zweikarnmer-Motorlager mit hydraulischer Dampfung, dessen 

flussigkeitsgefullte und gurnmnielastische tJmnfangswande (6, 

10) aufweisende Kamnmnern (1, 2) über einen, in einer 

Zwischenplatte (3) vorgesehenen, wendelformig ver-

laufenden Kanal (4), dessen Lange ein Vielfaches seines 

Durcbrnessers betragt, m.iteinander in Verbindung stehen, 

dadurch gekennzeichnet, dag die Zwischenplatte (3) 

zusátzlichzurn Kanal (4) gro1er Lange eine oder mehrere, 

die Zwischenplatte (3) senkrecht durchsetzende Düsen (5) 

aufweist, die demn wendelformnigen Kanal (4) hydraulisch 

parallelgeschaltet sind und dag das Verhàltnis der Langen 

von wendelformnigem Kanal (4) und DUse (5) 6 - 20 und das 

Verháltnis der eingeschlossenen Volumina 10 - 500, 

insbesondere 50 - 200, betragen." 

Diesem Anspruch sch1ie1en sich die erteilten abhangigen 

Ansprüche 2 bis 5 an. 

Entscheidungsgründe: 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

den Regein 1 (1) und 64 EPU; sie ist zulassig. 

1353.[i 	 . . . 1... 
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2-. 	Neuheit 

Keine der Entgegenhaltungen, die dem Stand der Technik 

gem&g Artikel 54 EPU zuzurechnen sind, of fenbart die im 

Anspruch 1 des angefochtenen Patents aufgefuhrte 

Merkmalskombinat ion. 

Die Neuheit des Gegenstands nach dem Anspruch 1, die irn 

Ubrigen von den Einsprechenden zumindest irn Beschwerde- 

verfahren nicht in Frage gestelit wurde, ist somit 

gegeben. 

3. 	Erfinderische T,tigkeit 

Bei Zweikarnrner-Motorlagern mit den Merkmalen nach dem 

Oberbegriff des Anspruchs 1, wie sie aus der Druckschrift 

D7 bekannt sind, bewirkt der relativ lange, wendelfOrrnige 

UberstrOmkanal in der Zwischenplatte eine sogenannte 

"Trgheitsdarnpfung", deren Effekt auf der im Kanal 

eingeschlossenen und schwingenden Flussigkeit ssaule 

beruht, wobei die grOf,te Dampfung dann vorliegt, wenn die 

als Tilgerrnasse wirkende F1ussigkeitssu1e in Resonanz 

zur Erregerfrequenz kornmt. Hierdurch ist es mOglich, bei 

Schwingungen groier Amplitude und geringer Frequenz eine 

sehr gute Drnpfung zu bewirken. Die Maximaiwerte der 

Dmpfung sind hierbei auch bei unterschiedlichen 

Amplituden weitgehend auf denselben Frequenzbereich 

beschrãnkt (vgl. Spalte 1, Zeile 10 bis 30 und Spalte 3, 

Zeile 63 bis Spalte 4, Zeile 9 in Verbindung mit Figur 3 

des angefochtenen Patents) . Bei einern soichen 

herkOmmlichen langen Uberstrômkanal fl1t jedoch die 

Dãinpfung bei hOheren Frequenzen schnell ab, was zur Folge 

hat, daE die in einem Fahrzeug mit zunebmender Frequenz 

kleiner werdenden Arnplituden unzureichend gedmpft 

werden. 

1353.D 	 . . - / - 
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Die dem angefochtenen Patent zugrundeliegende Aufgabe 

besteht darin, ein Motorlager der genannten Art zu 

schaffen, mit dem eine breitbandige Dárnpfung ailer 

auftretenden Amplituden mOglich ist (vgl. Spalte 1, 

Zeile 43 bis 46) 

Diese Aufgabensteliung ergibt sich aufgrund der ailgemein 

Ublichen Forderungen, die an die Funktion eines 

Motorlagers gesteilt werden. Aus ihr 11t sich dernnach 

nichts zur StUtzung der erfinderischen Tàtigkeit 

ableiten. 

	

3.2 	Diese Aufgabe soil durch die Anordnung einer (bzw. 

rnehrerer) die Zwischenplatte senkrecht durchsetzenden 

Düse (bzw. DUsen) gelOst werden, wobei die im Kennzeichen 

des Anspruchs angegebenen Làngen- und Volumenverhältnisse 

eingehalten werden sollen. 

	

3.3 	Auch die Druckschrift D4 geht nach ihrer Beschreibung von 

einer im wesentlichen gleichen Problernstellung aus. Es 

wird darauf hingewieseri, dag bei Zweikainmer-Motoriagern 

mit nur einer OberstrOmOffnung die Därnpfungs-

charakteristik beschrànkt ist, da bei Auslegung soicher 

Lager auf ein hohes Drnpfungsmaximuxn die D.mpfungswerte 

in den benachbarten Frequenzbereichen stark abf alien. 

Andererseits ist ausgefUhrt, dag eine Erweiterung des 

Frequenzbereichs keine hohen Dâmpfungswerte ermogliche. 

Zur LOsung wird vorgeschlagen, anstelle einer einzigen 

UberstrOmOffnung zwei oder mehrere vorzusehen, die 

beispielsweise im Hinblick auf Durcbirtesser, Lange usw. 

unterschiedlich ausgestaltet sind (vgi. die Ubersetzung 

der D4, Seite 2, ietzter Absatz). In der Figur 3 der D4 

sind zwei Bohrungen 10, 11 in der Zwischenplatte des 

Darnpfers angeordnet, wobei die eine (10) eine grofere 

Lange und einen groferen Durchmesser als die andere (ii) 

aufweist.. In den Figuren 1 und 2 der Druckschrift D4 ist 

gezeigt, wie sich als Folge dieser Maf,nahme ein schmaler 

.1... 
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Bereich (Kurve a) für hohe Därnpfungswerte ausweitet 

(Kurve c) Somit enth1t die D4 die eindeutige Lehre, daf 

der Dãrnpfungsbereich eines Zweikarnmer-Motorlagers durch 

zusãtzliche Anbringung mindestens einer weiteren 

UberstrOrnOffnung (mit anderen Bemessungen) verbreitert 

werden kann. 

Dem Fachmann steht diese Lehre zur LOsung der dem 

angefochtenen Patent zugrundeliegenden, gleichlautenden 

Aufgabe zur VerfQgung, die sich gemag Druckschrift D7 bei 

einern Motorlager mit einer langen, wendelfOrmigen und 

einen relativ gro1en Querschnitt aufweisenden UberstrOm-

Of fnung steilt. Bei BerUcksichtigung der Lehre nach der 

D4 ist dann bei dem Zweikammer-Motorlager mit seiner 

wendelfOrmigen UberstromOffnung zuxnindest eine weitere 

UberstromOffnung anzubringen, die sich im Hinblick auf 

die Gestaltung, insbesondere was den Durchmesser und die 

Lange anbelangt, von der langen, wendelfOrmigen Uber -

strOmOffnung unterscheidet. Nachdem mittels der wendel-

fOrrnigen, langen und grof.vo1umigen UberstrOmOffnung die 

Schwingungen groier Amplitude und geringer Freguenz 

gedãmpft werden und auferha1b dieses Frequenzbereichs em 

schneller Abfall der Dmpfungswirkung auftritt, wie dies 

in der Beschreibung des angefochtenen Patents aus-

drUcklich festgestellt wird, mu1, zurnindest eine zur 

Dampfung von hOherfrequenten Schwingungen geeignete 

UberstrOrnbohrung vorgesehen werden. Hierzu dienen nach 

dem Vorbild der D4 UberstrOrnbohrungen mit geringer Lange 

und kleinem Durchmesser. Bei der D4 ist die kQrzere und 

engere UberstrOmbohrung 11 für die in hOheren Frequenz-

bereichen liegende Drnpfungscharakteristik b (vgl. 

Figur 1, 2) verantwortlich. Kurze UberstrOmbohrungen 

lassen sich, wie die D4 zeigt, in Form von die 

Zwischenplatte senkrecht durchsetzenden Düsen 

verwirklichen. Somit bietet sich für die Ausgestaltung 

einer zusàtzlich zuin wendelfOrmigen UberstrOmkanal anzu-

bringenden Bohrung die in der D4 gezeigte kurze DUse 11 

1353 .D 
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an, deren Lange etwa der Dicke der Zwischenplatte 

entspricht. Bei einer Anordnung eines langen wendel-

fOrrnigen Uberstrornkanals entsprechend der D7 und einer 

die Zwischenplatte senkrecht durchsetzenden DUse (wie bei 

der D4) ergeben sich bei den Lngen und Querschnitten 

- soicher Kan1e zwangs1ufig die irn Kennzeichen des 

Anspruchs 1 des angefochtenen Patents aufgefUhrten 

Lngen- und Volumenverháltnisse. 

Die Anwendung der Lehre nach der Druckschrift D4 bei 

einern Darnpfer nach der Druckschrift D7 führt somit bei 

Beibehaltung der Oblichen Bernessungen zu Längen- und 

Volumenverhaitnissen, die die weitgefa1ten Bereiche nach 

dern Arispruch 1 des angefochtenen Patents Oberdecken. Es 

bedurfte somit keiner Festlegung bestirruitter enger 

MaI.bereiche, urn zurn beanspruchten Gegenstand zu gelangen. 

Der Einwand der Beschwerdegegnerifl, dais, der Fachmann 

aufgrund der gitterfOrrnigen Struktur der Zwischenplatte 

bei der D7 und der irn Innereri der Zwischenplatte 

angeordneten Entkoppelungsrnernbran 11 von der Anordnung 

einer die gesarnte Zwischenplatte senkrecht durchsetzenden 

Düse abgehalten worden ware, verrnag nicht zu uberzeugen, 

denn es verbleiben auch bei der in der Druckschrift D7 irn 

Ausfuhrungsbeispiel gezeigten Zwischenplatte zurnindest im 

Randbereich noch ausreichende MOglichkeiten zurn Anbringen 

einer DQse der genannten Art. 

Die Karnrner teilt irn Ubrigen nicht die in früheren 

schriftlichen Eingaben geauierten Bedenken der 

Beschwerdegegnerin, dag die in der D7 neben den konkreten 

Ma!,angaben in den Figuren ersichtlichen Mafverha1tnisse 

riicht den wahren Gegebenheiten bei in der Praxis 

verwendeten Motorlagern entsprechen und sornit für den 

Fachrnann riicht aussagekraftig seien. Die Dokurnente D9 und 

D10 zeigen namlich Anwendungen von Motorlagern nach der 

Druckschrift D7 in der Praxis, bei denen die aus den 

[) 
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Figuren der Druckschrift D7 ersichtlichen Mafverhã1tnisse 

vorhanden sind. Es kann sornit davon ausgegangen werden, 

da1, die Darstellungen der Zwischenscheibe in den 

Figuren 2 und 3 der D7 vorn Facbrnann als unverzerrt, d. h. 

wahrheitsgetreu in bezug auf daraus abgelesene 

Mai3verhältnisse, verstanden werden. 

Für die Beurteilung der erfinderischen Tátigkeit ist es 

nach Uberzeugung der Karrirner unbeachtlich, dag den 

Därnpfungskurven gemag Figur 1 und 2 der Druckschrift D4 

nicht zu entnehinen ist, ob es sich urn Drnpfungskurven für 

verschiedene Amplituden oder nur für eine einzige 

Schwingungsarnplitude handelt; denn, wie vorstehend 

bereits erOrtert, offenbart die D4 jedenfalls eindeutig 

die Lehre, auf weicher Art und Weise ein relativ schrnales 

Dãinpfungsrnaxirnuin wesentlich verbreitert werden kann. 

Die Vorrichtung nach dern Anspruch 1 beruht aus den 

genannten Gründen nicht auf einer erfinderischen 

Tãtigkeit, weshaib dieser Anspruch keinen Bestand hat. 

Die abhãngigen AnsprUche 2 bis 5 teilen das Rechts-

schicksal des unabhängigen Anspruchs 1. 

1353.D 	 . . . / . 
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Eritscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das Patent wird widerrufen. 

Der Geschaftsstellenbearflte: 	 De/orsitzende: 

S. Fabiani 
	 F. Gurnbel 
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